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Einleitung und Gang der Darstellung

Wirftman einenBlick in die jüngereVergangenheit des kirchlichenArbeitsrechts,
kann man ohne Not von ereignisreichen, teils gar stürmischen Zeiten sprechen. Die
Rechtssachen Egenberger1 und Chefarzt2 wälzten das kirchliche Individualarbeits-
recht um und rückten es in den Fokus der öffentlichen Diskussion. Ein Aspekt, der
weit weniger Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist das kollektive kirchliche Arbeits-
recht. Dabei sind die kirchenarbeitsrechtlichen Regelungssysteme keineswegs un-
problematisches Terrain. Im Gegenteil – seit etlichen Jahren ergeben sich immer
wieder Schwierigkeiten rund um dieses Themenfeld:

2009 sprach sich das Bundesarbeitsgericht gegen eine Anwendung von § 14
Abs. 2 S. 3 TzBfG für die auf dem Dritten Weg zustandegekommenen Arbeits-
rechtsregelungen aus.3 In der Sache ging es darum, ob auch in Arbeitsrechtsrege-
lungen des Dritten Weges (das kirchliche Alternativmodell zum Tarifvertragssys-
tem4) von den gesetzlichen Vorgaben zu Anzahl und Höchstdauer von Befristungen
abgewichen werden kann, so wie es in Tarifverträgen möglich ist. Dieser Aspekt ist
nicht unbedeutend – das hat immerhin Einfluss darauf, welche Regelungsbereiche
die Arbeitsrechtsregelung auf dem Dritten Weg überhaupt erfassen kann.

Nur wenige Jahre später stellte das Bundesarbeitsgericht den Dritten Weg selbst
auf den Prüfstand. 2012 ging es um die „Streikfestigkeit“ des kirchlichen Rege-
lungssystems und damit letztlich um die Möglichkeit der Kirchen, das Tarifver-
tragssystem durch einen eigenen Weg der Arbeitsrechtsregelung zu verdrängen.5

Diese Frage kann in ihrer Bedeutung als grundsätzlich für das kirchlicheArbeitsrecht
überhaupt gelten. Wäre der Dritte Weg nicht in der Lage das Tarifvertragssystem zu
verdrängen, müsste das System der Arbeitsrechtsregelung in der gesamten katho-
lischen Kirche und weiten Teilen der evangelischen Kirche völlig neu gedacht
werden.6

1 EuGH vom 17.04.2018 – C-414/16 (Vera Egenberger /Evangelisches Werk für Diakonie
und Entwicklung eV), AP Richtlinie 2000/78/EG Nr. 42 = NZA 2018, 569.

2 EuGH vom 11.09.2018 – C-68/17 (IR/JQ), AP Richtlinie 2000/78/EG, Nr. 43 = NZA
2018, 1187.

3 BAG vom 25.03.2009 – 7 AZR 710/07, AP TzBfG § 14 Nr. 59 = NZA 2009, 1417.
4 Dazu noch ausführlich in Kapitel 1, C. III. 2., S. 49 ff.
5 BAG vom 20.11.2012 – 1 AZR 179/11 Rn. 115, AP GG Art. 9 Arbeitskampf Nr. 179 =

NZA 2013, 448.
6 In der katholischen Kirche wird der Dritte Weg flächendeckend angewandt, in der

evangelischen Kirche nutzen einige Gliedkirchen das Tarifvertragssystem unter Ausschluss
des Streikrechts. Dazu ausführlicher: Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 13 Rn. 1 ff., 10 ff.



Doch damit nicht genug. Spätestens seit 2014 stand auch die Wirkweise von
Dienstvereinbarungen und damit ein wesentlicher Aspekt des kirchlichen Mitar-
beitervertretungsrechts im Fokus von Rechtsprechung und Literatur.7 Diese The-
matik ist ein entscheidendes Zahnrad im Gefüge des kirchlichen Arbeitsrechts. Von
der Wirkung der Dienstvereinbarungen hängt schließlich ab, wie deren Regelungen
den Weg in Arbeitsverhältnisse finden. In den letzten Jahren gesellte sich dazu ein
weiteres Problemfeld, das wiederum den DrittenWeg betraf: Die arbeitsvertragliche
Abweichung von Arbeitsrechtsregelungen.8 Dieses Thema korreliert mit der
grundsätzlichen Frage danach, wie Bezugnahmeklauseln auf kirchenarbeitsrechtli-
che Regelungen auszulegen sind und damit einem wahren Dauerbrenner der kir-
chenarbeitsrechtlichen Regelungssysteme.9 Beide Aspekte sind entscheidend, denn
auch sie betreffen den Regelungstransport in kirchliche Arbeitsverhältnisse und die
Frage nach der Verbindlichkeit des kirchlichen Arbeitsrechts.

Gemeinsamer Gravitationspunkt der genannten Probleme ist das kirchliche Ar-
beitsrecht. Zwar setzen die beispielhaft genannten Fallgestaltungen dabei an un-
terschiedlichen Stellen dieses Regelungssystems an. Allerdings stehen sie keines-
wegs unverknüpft nebeneinander. Eine Veränderung an einem Punkt zieht vielmehr
Auswirkungen an einer anderen Stelle im System des kirchlichen Arbeitsrechts nach
sich. Bestes Beispiel dafür ist die arbeitsvertragliche Abweichung von Regelungen
des Dritten Weges. Sie führt – so viel scheint klar zu sein – auch zur Bestreikbarkeit
der betroffenen Einrichtung.10

Damit wird ein gewisser Gesamtzusammenhang verschiedener Einzelaspekte des
kirchlichen Arbeitsrechts sichtbar. Dieser Gesamtzusammenhang soll folgend im
Fokus stehen. Ziel der Arbeit ist es, offenzulegen was die entscheidenden Zahnräder
der kirchenarbeitsrechtlichen Regelungssysteme sind und wie sie ineinandergreifen
müssen, damit das kirchliche Arbeitsrecht am Ende auch gelebt werden kann. Be-
schreiben lässt sich dieser Zustand am besten als Funktionalität kirchenarbeits-
rechtlicher Regelungssysteme. Maßgeblich ist dabei nicht nur die innerkirchliche
Regelungsstruktur, sondern auch deren Wechselwirkung mit staatlichen Vorgaben.
Dabei kommt auch der Frage Bedeutung zu, ob und wenn ja, inwieweit staatliche

7 Dazu aus der Rechtsprechung BAG vom 24.06.2014 – 1 AZR 1044/12, AP BGB § 611
Kirchendienst Nr. 74 Rn. 12 = BeckRS 2014, 73230; BAG vom 22.03.2018 – 6 AZR 835/16,
AP BGB § 611 Kirchendienst Nr. 90 Rn. 28 ff.= NZA 2018, 1350; aus der Literatur Reichold,
ZTR 2016, 295; Klumpp, ZAT 2017, 172.

8 Dazu BAG vom 24.05.2018 – 6 AZR 308/17, AP BGB § 611 Kirchendienst Nr. 91 =
NZA 2019, 166; LAG Rheinland-Pfalz vom 19.10.2022 – 7 Sa 103/22, BeckRS 2022, 44032;
LAG Rheinland-Pfalz vom 01.03.2023 – 7 Sa 158/22, BeckRS 2023, 14174.

9 Exemplarisch BAG vom 19.02.2003 – 4 AZR 11/02, AP BGB § 611 Kirchendienst
Nr. 36 = NZA 2004, 54; BAG vom 10.12.2008 – 4 AZR 801/07, AP BGB § 611 Kirchen-
dienst Nr. 52 = NZA-RR 2010, 7; BAG vom 28.06.2012 – 6 AZR 217/11, AP BGB § 611
Kirchendienst Nr. 71 = NZA 2012, 1440; BAG vom 22.03.2018 – 6 AZR 835/16, AP BGB
§ 611 Kirchendienst Nr. 90 = NZA 2018, 1350.

10 Joussen, jM 2018, 415 (421); Kalb, FS Feldhoff, S. 349 ff. (356 f.); Klumpp, KuR 2020,
283 (286) (290).

Einleitung und Gang der Darstellung26

http://www.duncker-humblot.de


Rechtsetzung dazu beitragen muss, dass die Zahnräder des kirchlichen Arbeitsrechts
ineinandergreifen und die Funktionalität des Regelungssystems gewährleisten
können.

Um sich der Funktionalität kirchenarbeitsrechtlicher Regelungssysteme zu nä-
hern, beginnt die Untersuchung mit deren verfassungs- und kirchenrechtlichen
Grundlagen (Kapitel 1). Zunächst steht die grundlegende Einordnung des kirchli-
chen Selbstbestimmungsrechts (Kapitel 1, A., S. 30 ff.) und dessen Ausprägungen
(Kapitel 1, B., S. 39 ff.) im Fokus.Wesentlich ist für die Arbeit freilich das kirchliche
Arbeitsrecht. Dessen Grundlagen (Kapitel 1, C., S. 43 ff.) und Wirkung (Kapitel 1,
D., S. 51 ff.) gilt daher anschließend ein kurzer Blick.

Das zweite Kapitel widmet sich den Grundlagen der Funktionalität kirchenar-
beitsrechtlicher Regelungssysteme. Einleitend erfolgt eine kurze Einordnung (Ka-
pitel 2, A., S. 58 ff.) und Begriffsbestimmung (Kapitel 2, B., S. 59 ff.). Nachdem
klargestellt wurde was Funktionalität überhaupt und speziell im Kontext des
kirchlichen Arbeitsrechts bedeutet, wird im Hauptteil des Kapitels die Frage un-
tersucht, ob und wie die Funktionalität kirchenarbeitsrechtlicher Regelungssysteme
gewährleistet wird (Kapitel 2, C., S. 70 ff.). Dabei steht zunächst die Frage im
Vordergrund, ob Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV überhaupt eine Funk-
tionalitätsgewährleistung innewohnt (Kapitel 2, C. I., S. 71 ff.). Anschließend wird
der Umfang einer solchen Funktionalitätsgewährleistung konturiert, wobei auch das
Tarifvertragssystem Modell steht (Kapitel 2, C. II., S. 83 ff.). Zuletzt werden die
Grenzen der Funktionalitätsgewährleistung kirchenarbeitsrechtlicher Regelungs-
systeme ausgelotet (Kapitel 2, C. III., S. 104 ff.).

An die Grundrisse der Funktionalitätsgewährleistung anknüpfend wird unter-
sucht, ob die kircheneigenen Beschäftigungsformen die Funktionalität kirchenar-
beitsrechtlicher Regelungssysteme gewährleisten können (Kapitel 3, S. 69 ff.). Nach
Erläuterung der Grundlagen kircheneigener Beschäftigungsformen (Kapitel 3, A.,
S. 113 ff.) sowie der Schilderung des Zusammenhanges zwischen Beschäftigungs-
form und kirchlichem Selbstverständnis (Kapitel 3, B., S. 117 ff.), folgt die Unter-
suchung der entscheidenden Frage: Kann die Funktionalität kirchenarbeitsrechtli-
cher Regelungssysteme allein durch das kirchliche Dienstrecht gewährleistet wer-
den? (Kapitel 3, C., S. 121 ff.)

Im Hauptteil der Arbeit werden die maßgeblichen Funktionalitätskomponenten
und dort auftretende Problemstellungen untersucht. Im Mittelpunkt stehen dabei
Reichweite und Grenzen der Funktionalitätsgewährleistung kirchenarbeitsrechtli-
cher Regelungssysteme durch das staatliche Recht (Kapitel 4, S. 136 ff.).

Zu Beginn wird darauf eingegangen, in welchem Umfang die kirchenarbeits-
rechtlichen Regelungssysteme überhaupt Regelungen treffen können. Hier steht
zunächst die Schaffung staatlicher Mindestarbeitsbedingungen wie des allgemeinen
Mindestlohnes oder aber rechtsverordnungsgetragener, tarifvertragsbasierter Min-
destarbeitsbedingungen sowie die Erstreckung tarifvertraglicher Arbeitsbedingun-
gen im Fokus (Kapitel 4, A. I., S. 138 ff.). Daneben spielt die Wirkung staatlich
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